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Verordnung
über den Schutz von Natur- und Landschaftsschutz-
gebieten mit überkommunaler Bedeutung in der 
Stadt Uster und einem Teilgebiet von Gossau
(Änderung)
(vom 20. November 2008)

Die Baudirektion erliess mit Verfügung Nr. 705 vom 10. Juni 1993
die Verordnung über den Schutz von Natur- und Landschaftsschutzge-
bieten mit überkommunaler Bedeutung in der Stadt Uster und einem
Teilgebiet von Gossau. Die Verordnung weist 17 Objekte verschiede-
nen Natur- und Landschaftsschutzzonen mit differenzierten Schutzzie-
len und Schutzmassnahmen zu.

1994 wurde unter anderen das Objekt Nr. 4, Werriker- und Glatten-
riet, ins Inventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung aufge-
nommen. Damit ist die Baudirektion angewiesen, die Schutzverord-
nung den Bestimmungen der nationalen Flachmoorverordnung
anzupassen und insbesondere ökologisch ausreichende Pufferzonen
gemäss dem Pufferzonenschlüssel des BAFU (1997) auszuscheiden.
Demnach sind auf den Parzellen Kat.-Nrn. D1652, D1653 und D1654
bei Werrikon zum Schutz des Moors vor indirekter Düngung, vor
Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts und vor weiteren ökologisch
relevanten Gefährdungen eine breitere Zone IIA (Naturschutz-
umgebungszone) und eine Zone IIF (Naturschutzumgebungszone im
Baugebiet) auszuscheiden.

Die Baudirektion,

gestützt auf Art. 18 ff. des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei-
matschutz (NHG) und §§ 203, 205 und 211 des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG),

verfügt:

I. Die Verordnung über den Schutz von Natur- und Landschafts-
schutzgebieten mit überkommunaler Bedeutung in der Stadt Uster
und einem Teilgebiet von Gossau vom 10. Juni 1993 wird auf den Par-
zellen Kat.-Nrn. D1652, D1653 und D1654 bei Werrikon wie folgt ge-
ändert:
a) Es werden die Zone IIA (Naturschutzumgebungszone) und die

Zone IIF (Naturschutzumgebungszone im Baugebiet) gemäss
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Planbeilage Mst. 1 : 2000 neu festgesetzt. Die Zone IIIA wird im
Bereich dieser neuen Zonen aufgehoben.

b) Die Verordnungsbestimmungen werden wie folgt ergänzt:

Schutzzonen 2. Schutzzonen
(nach Zonen IIA, IIB  und IID)
Zone IIF Naturschutzumgebungszone im Baugebiet

Schutzziel 3. Schutzziel
(nach der Schutzzielumschreibung für Zonen IIA, IIB und IID)

Zone IIF Zone IIF Naturschutzumgebungszone im Baugebiet
Die Naturschutzumgebungszone im Baugebiet dient der Sicherung

der Naturschutzzone vor unerwünschten Einwirkungen, einschliesslich
Eingriffen in den Wasserhaushalt, sowie der Erhaltung des Lebens-
raums für gefährdete Arten der Übergangsgebiete zwischen intensiv ge-
nutzter Umgebung und der Naturschutzzone.

Schutz-
anordnungen 
Zonen I, II und 
IV

4. Schutzanordnungen Zonen I, II und IV
(Abs. 1 und 2 unverändert)

Insbesondere sind verboten:

Zone IIF 4.4bis In der Zone IIF Naturschutzumgebungszone im Baugebiet
– jegliche Eingriffe, sofern nicht nachgewiesen ist, dass sie in der

Bauphase und im Betrieb zu keiner Beeinträchtigung der
Moorhydrologie führen, insbesondere zu keinen Strömungs-
umlagerungen und Rückstaueffekten;

– der Bau von Sicker- und Drainageleitungen sowie der Betrieb
von Pumpen für permanente Wasserspiegelabsenkungen;

– das Ableiten von Niederschlagswasser; dieses ist vollumfäng-
lich lokal zur Versickerung zu bringen;

– das Bewässern und Entwässern sowie das Einleiten von Ab-
wässern;

– die Versickerung von verschmutztem Wasser;
– Ablagerungen aller Art, insbesondere Komposthaufen;
– das Düngen und das Verwenden von Giftstoffen und umweltge-

fährdenden Stoffen aller Art;
– Abstellen und Lagern von nicht gewarteten Fahrzeugen und

umweltgefährdenden Stoffen aller Art;
– das Weidenlassen.
Die Erstellung von Bauten und Anlagen bedarf einer Bewilligung

der Baudirektion.
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II. Diese Verordnungsänderung tritt sofort in Kraft.

III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, mit schriftlicher Begründung beim Regie-
rungsrat, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden. Der Rekurs muss ei-
nen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ver-
fügung ist beizulegen. Beweismittel sind genau zu bezeichnen und so-
weit möglich beizulegen. Rekursentscheide sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Allfälligen Rekursen kommt gemäss § 211 Abs. 4 PBG keine auf-
schiebende Wirkung zu.

Baudirektion
Kägi
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